
 

 

 

 

Textgegenüberstellung 
 

 

NÖ Pflichtschulgesetz 2018, LGBl Nr. 47/2018 in der geltenden 

Fassung 

 

NÖ Pflichtschulgesetz 2018 in der Fassung der gegenständlichen 

Novelle 

§ 15a 

Deutschförderklassen und Deutschförderkurse 

(1) Schülerinnen und Schülern von allgemein bildenden Pflichtschulen, 

die gemäß § 4 Abs. 2 lit. a oder Abs. 5 des Schulunterrichtsgesetzes 

wegen mangelnder Kenntnis der Unterrichtssprache als 

außerordentliche Schülerinnen oder Schüler aufgenommen wurden, 

sind nach Maßgabe der Testergebnisse gemäß den §§ 4 Abs. 2a und 

18 Abs. 14 des Schulunterrichtsgesetzes in Deutschförderklassen und 

Deutschförderkursen jene Sprachkenntnisse zu vermitteln, die sie 

befähigen, dem Unterricht der betreffenden Schulstufe zu folgen. 

(2) Deutschförderklassen sind vom Schulleiter oder von der Schulleiterin 

jedenfalls ab einer Schülerzahl von acht Schülern und Schülerinnen 

(auch klassen-, schulstufen- oder schulartübergreifend) einzurichten, bei 

denen die Feststellung der Kenntnisse der Unterrichtssprache gemäß 

den §§ 4 Abs. 2a oder 18 Abs. 14 des Schulunterrichtsgesetzes 

ergeben hat, dass sie weder als ordentliche Schüler oder Schülerinnen 

aufgenommen werden können noch über jene Kenntnisse verfügen, die 

eine besondere Förderung in Deutschförderkursen erlauben. Sie dauern 

ein Semester und sind so oft, längstens jedoch vier Mal, zu besuchen, 

bis auf Grund der Testergebnisse gemäß § 18 Abs. 14 des 

Schulunterrichtsgesetzes eine Sprachförderung in Deutschförderkursen 

erfolgen kann oder der Unterricht ohne besondere Sprachförderung 

besucht werden kann. Bei einer zu geringen Schülerzahl sind die 
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betreffenden Schüler und Schülerinnen in der jeweiligen Klasse 

grundsätzlich integrativ nach dem Deutschförderplan, sechs 

Wochenstunden jedoch parallel zum Unterricht in der Klasse zu 

unterrichten. 

(3) Deutschförderkurse sind vom Schulleiter oder von der Schulleiterin 

jedenfalls ab einer Schülerzahl von acht Schülern und Schülerinnen 

(auch klassen-, schulstufen- oder schulartübergreifend) einzurichten, bei 

denen die Feststellung der Kenntnisse der Unterrichtssprache gemäß 

den §§ 4 Abs. 2a oder 18 Abs. 14 des Schulunterrichtsgesetzes 

ergeben hat, dass sie zwar nicht als ordentliche Schüler oder 

Schülerinnen aufgenommen werden können, aber keine besondere 

Förderung in Deutschförderklassen benötigen. Sie dauern ein oder 

höchstens zwei Unterrichtsjahre und können nach Erreichen der 

erforderlichen Sprachkompetenz gemäß § 18 Abs. 15 des 

Schulunterrichtsgesetzes durch den Schüler oder die Schülerin auch 

nach kürzerer Dauer beendet werden. In Deutschförderkursen ist im 

Ausmaß von sechs Wochenstunden parallel zum Unterricht von 

Pflichtgegenständen nach dem im betreffenden Lehrplan verordneten 

Pflichtgegenstand Deutsch (gegebenenfalls mit den Schwerpunkten 

oder Lehrplan-Zusätzen „für Schülerinnen und Schüler mit 

nichtdeutscher Muttersprache“ oder „Deutsch als Zweitsprache“) zu 

unterrichten. Bei einer zu geringen Schülerzahl sind die betreffenden 

Schülerinnen und Schüler in der jeweiligen Klasse integrativ zu 

unterrichten. 

(4) Abs. 1 und 3 gelten für Berufsschulen mit der Maßgabe, dass 

1. Deutschförderkurse auch für Schülerinnen und Schüler, die als 

ordentliche oder gemäß § 4 Abs. 5 des Schulunterrichtsgesetzes 

als außerordentliche Schülerinnen und Schüler aufgenommen 

wurden, eingerichtet werden können und 

2. das Ausmaß der Deutschförderkurse höchstens vier 

Wochenstunden umfasst. 
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unterrichten. Bei einer zu geringen Schülerzahl sind die betreffenden 
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(3a) Im Rahmen der Durchführung von Deutschförderklassen und 

Deutschförderkursen können an einzelnen Schulen bei Vorliegen eines 

Sprachförderkonzepts auf Anweisung der Schulleitung in Absprache mit 

den beteiligten Lehrpersonen Deutschfördermaßnahmen schulautonom 

umgesetzt werden. Dabei gelten die Abs. 2 und 3 mit der Maßgabe, 

dass 

1. die darin vorgesehenen Mindestschülerzahlen nur als Grundlage 



 

 

 für die Berechnung und Zuweisung der Lehrpersonalressourcen 

an die Schule heranzuziehen sind, 

2. die Deutschförderklasse und der Deutschförderkurs auch 

unbeschadet der darin vorgesehenen Mindestschülerzahl 

parallel zum Unterricht geführt werden kann, 

3. die darin für die parallele Führung von Deutschförderklassen 

bzw. Deutschförderkursen vorgesehenen 

Mindestwochenstundenanzahlen unterschritten werden können 

und  

4. Schüler und Schülerinnen der Deutschförderklasse und des 

Deutschförderkurses nach den für sie jeweils geltenden 

Lehrplanbestimmungen gemeinsam parallel zum Unterricht in 

der Regelklasse unterrichtet werden können. 

(4) Abs. 1 und 3 gelten für Berufsschulen mit der Maßgabe, dass 

1. Deutschförderkurse auch für Schülerinnen und Schüler, die als 

ordentliche oder gemäß § 4 Abs. 5 des Schulunterrichtsgesetzes 

als außerordentliche Schülerinnen und Schüler aufgenommen 

wurden, eingerichtet werden können und 

2. das Ausmaß der Deutschförderkurse höchstens vier 

Wochenstunden umfasst. 

 

§ 15b 

Sommerschule 

Der Förderunterricht in der unterrichtsfreien Zeit gemäß § 8 lit. g 

sublit. dd des Schulorganisationsgesetzes (Sommerschule), der 

klassen-, schulstufen- und schulstandortübergreifend erfolgen kann, 

bedarf der Zustimmung der Bildungsdirektion und des Schulerhalters 

und kann in den letzten beiden Wochen des Schuljahres durchgeführt 

werden. Die Bildungsdirektion darf die Zustimmung nur erteilen, wenn 

zumindest sechs Schülerinnen oder Schüler bis zum Ende des 

Unterrichtsjahres angemeldet sind. Die Anzahl der Schülerinnen und 

§ 15b 

Sommerschule 

(1) Die Durchführung von Förderunterricht in der unterrichtsfreien Zeit 

gemäß § 8 lit. g sublit. dd Schulorganisationsgesetz (Sommerschule) 

kann klassen-, schulstufen-, schulstandort- und schulartenübergreifend 

erfolgen und bedarf abweichend von § 8a Abs. 1 Z 3 

Schulorganisationsgesetz der Zustimmung der Bildungsdirektion, außer 

in dem Fall, in dem Schüler und Schülerinnen zur Teilnahme an der 

Sommerschule mit Sprachförderung in Deutsch (§ 12 Abs. 6a 

Schulunterrichtsgesetz) verpflichtet sind.  



 

 

Schüler einer Gruppe oder eines Kurses hat mindestens sechs und bis 

einschließlich der 8. Schulstufe höchstens 15 zu betragen. Der 

Unterricht kann entweder von Lehrpersonen oder von 

Lehramtsstudierenden unter Betreuung durch die Schulleitung oder die 

mit der Leitung der Sommerschule betrauten Lehrperson erteilt werden. 

 

(2) Die gemäß § 14 Abs. 6 Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz, für 

die Einrichtung der Sommerschule notwendige Zustimmung des 

Schulerhalters bleibt davon unberührt.  

(3) Die Bildungsdirektion hat dem Bundesminister für Bildung 

1. die Gruppenplanung mit Ende des Unterrichtsjahres und 

2. die tatsächliche Gruppendurchschnittsgröße nach Durchführung 

der Sommerschule 

zur Kenntnis zu bringen.  

(4) Zur Sicherstellung der Sommerschule mit Sprachförderung in 

Deutsch (§ 12 Abs. 6a Schulunterrichtsgesetz) hat die Bildungsdirektion 

die dafür vorgesehenen Schulstandorte bis zum 31. Jänner jedes 

Jahres mit Verordnung festzulegen. Der Unterricht kann entweder von 

Lehrpersonen oder von Lehramtsstudierenden unter Betreuung durch 

die Schulleitung oder die mit der Leitung der Sommerschule betraute 

Lehrperson erteilt werden. 

 

§ 43 

Vertretung 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) Die Schulausschüsse sind vom Bürgermeister oder der 

Bürgermeisterin der Sitzgemeinde binnen vier Wochen nach Ablauf der 

nach § 96 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000, zulässigen 

äußersten Frist zu der konstituierenden Sitzung einzuberufen. Der 

Ausschuss hat in der konstituierenden Sitzung nach den Bestimmungen 
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der §§ 98 bis 100 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000, aus der 

Mitte der Vertreter und Vertreterinnen einen Obmann oder eine Obfrau, 

der oder die ein Vertreter oder eine Vertreterin der Sitzgemeinde sein 

muss und dem oder der in jedem Falle ein Stimmrecht zusteht, deren 

Stellvertreter oder Stellvertreterin, einen Schriftführer oder eine 

Schriftführerin und mindestens 2 Rechnungsprüfer oder 

Rechnungsprüferinnen, wovon einer oder eine nicht aus der 

Sitzgemeinde stammen darf, zu wählen. Das Wahlergebnis ist der 

Bildungsdirektion bekanntzugeben. Im Rahmen der konstituierenden 

Sitzung ist ein Kassenverwalter oder eine Kassenverwalterin zu 

bestellen, der oder die entweder Bediensteter oder Bedienstete der 

Sitzgemeinde selbst oder einer Mitgliedsgemeinde sowie fachlich 

geeignet ist. 

(10) Die Funktionsperiode der Schulausschüsse ist gleich jener der 

Gemeinderäte und Gemeinderätinnen in Niederösterreich. Außerdem 

endet sie dann, wenn eine Änderung des Sprengels eine andere 

Zusammensetzung des Schulausschusses zur Folge hat. Ein 

Schulausschuss kann sich auch selbst vorzeitig auflösen; zu einem 

solchen Auflösungsbeschluss sind die Anwesenheit von mindestens der 

Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder und die Zweidrittelmehrheit der 

abgegebenen Stimmen erforderlich. Die Neubildung des 

Schulausschusses hat in jedem Fall binnen zwei Monaten zu erfolgen. 

Die laufenden Geschäfte sind jedoch bis zur Neubildung vom alten 

Schulausschuss weiterzuführen. 

(11) Mit der Auflösung eines Gemeinderates erlischt die Funktion der 

Mitglieder, die von dem betreffenden Gemeinderat entsendet wurden. 

Bis zur Neuwahl der Mitglieder vertritt das gemäß § 94 Abs. 3 und 4 der 

NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000, zur Besorgung aller 

unaufschiebbaren Geschäfte der Gemeinde berufene Organ die 

Gemeinde im Schulausschuss mit so vielen Stimmen, als der Gemeinde 

Vertreter und Vertreterinnen zukommen. 

Vorsitz bis zur Neuwahl der Vertreter und Vertreterinnen. Der 

Ausschuss hat in der konstituierenden Sitzung nach den Bestimmungen 

der §§ 98 bis 100 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000, aus der 

Mitte der Vertreter und Vertreterinnen einen Obmann oder eine Obfrau, 

der oder die ein Vertreter oder eine Vertreterin der Sitzgemeinde sein 

muss und dem oder der in jedem Falle ein Stimmrecht zusteht, deren 
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Sitzgemeinde stammen darf, zu wählen. Das Wahlergebnis ist der 

Bildungsdirektion bekanntzugeben. Im Rahmen der konstituierenden 

Sitzung ist ein Kassenverwalter oder eine Kassenverwalterin zu 

bestellen, der oder die entweder Bediensteter oder Bedienstete der 

Sitzgemeinde selbst oder einer Mitgliedsgemeinde sowie fachlich 

geeignet ist. 

(10) Die Funktionsperiode der Schulausschüsse ist gleich jener der 

Gemeinderäte und Gemeinderätinnen in Niederösterreich. Außerdem 

endet sie dann, wenn eine Änderung des Sprengels eine andere 

Zusammensetzung des Schulausschusses zur Folge hat. Ein 

Schulausschuss kann sich auch selbst vorzeitig auflösen; zu einem 

solchen Auflösungsbeschluss sind die Anwesenheit von mindestens der 

Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder und die Zweidrittelmehrheit der 

abgegebenen Stimmen erforderlich. Die Neubildung des 

Schulausschusses hat in jedem Fall binnen zwei Monaten zu erfolgen. 

Die laufenden Geschäfte sind jedoch bis zur Neubildung vom alten 

Schulausschuss weiterzuführen. 

(10a) Der Schulausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die 

Hälfte seiner Mitglieder zur Zeit der Beschlussfassung anwesend ist. 

(11) Mit der Auflösung eines Gemeinderates erlischt die Funktion der 

Mitglieder, die von dem betreffenden Gemeinderat entsendet wurden. 

Bis zur Neuwahl der Mitglieder vertritt das gemäß § 94 Abs. 3 und 4 der 



 

 

(12) Die Mitglieder des Schulausschusses üben ihre Funktion 

ehrenamtlich aus. Dem Obmann oder der Obfrau des 

Schulausschusses gebührt, sofern er keinen Anspruch gemäß § 14 

Abs. 1, 2 oder 3 Z 2 oder § 15 Abs. 1 oder 3 Z 1 bis 4 des NÖ Landes- 

und Gemeindebezügegesetzes 1997, LGBl. 0032, hat, eine monatliche 

Entschädigung im Ausmaß von höchstens 15 v. H. der Entschädigung 

des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin der Sitzgemeinde. Die 

Entschädigung ist von den beteiligten Gemeinden unter sinngemäßer 

Anwendung der Bestimmungen des § 46 aufzubringen. Bei der 

Festsetzung der Höhe der Entschädigung hat der Schulausschuss auf 

die Arbeitsbelastung des Obmannes oder der Obfrau Bedacht zu 

nehmen. 

(13) Nachstehende Bestimmungen der NÖ Gemeindeordnung 1973 

sind für die Geschäftsführung sinngemäß anzuwenden: § 44 Abs. 1, 

§ 44 Abs. 2 1. Satz, § 45 Abs. 1 bis 3, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50 Abs. 1 

bis 3, §§ 51 und 52, § 53, dessen Abs. 3 jedoch mit der Maßgabe, dass 

das Sitzungsprotokoll vom Vorsitzenden oder von der Vorsitzenden und 

nur einem Schriftführer oder Schriftführerin zu unterfertigen ist, § 54 

sowie § 121. 

 

NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000, zur Besorgung aller 

unaufschiebbaren Geschäfte der Gemeinde berufene Organ die 

Gemeinde im Schulausschuss mit so vielen Stimmen, als der Gemeinde 

Vertreter und Vertreterinnen zukommen. 

(12) Die Mitglieder des Schulausschusses üben ihre Funktion 

ehrenamtlich aus. Dem Obmann oder der Obfrau des 

Schulausschusses gebührt, sofern er keinen Anspruch gemäß § 14 

Abs. 1, 2 oder 3 Z 2 oder § 15 Abs. 1 oder 3 Z 1 bis 4 des NÖ Landes- 

und Gemeindebezügegesetzes 1997, LGBl. 0032, hat, eine monatliche 

Entschädigung im Ausmaß von höchstens 15 v. H. der Entschädigung 

des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin der Sitzgemeinde. Die 

Entschädigung ist von den beteiligten Gemeinden unter sinngemäßer 

Anwendung der Bestimmungen des § 46 aufzubringen. Bei der 

Festsetzung der Höhe der Entschädigung hat der Schulausschuss auf 

die Arbeitsbelastung des Obmannes oder der Obfrau Bedacht zu 

nehmen. 

(13) Nachstehende Bestimmungen der NÖ Gemeindeordnung 1973 

sind für die Geschäftsführung sinngemäß anzuwenden: § 38 Abs. 2 

erster Satz, Abs. 3 und 4, § 44 Abs. 1, § 44 Abs. 2 erster Satz, § 45 

Abs. 1 bis 3, § 46, § 47, § 49, § 50 Abs. 1 bis 3, §§ 51 und 52, § 53, 

dessen Abs. 3 jedoch mit der Maßgabe, dass das Sitzungsprotokoll vom 

Vorsitzenden oder von der Vorsitzenden und nur einem Schriftführer 

oder Schriftführerin zu unterfertigen ist, § 54 sowie § 121. 

 

§ 46 

Aufteilung des Schulaufwandes 

(1) Der Schulaufwand ist durch den gesetzlichen Schulerhalter 

aufzuteilen. 

(2) Der Berechnung der Schulerhaltungsbeiträge und der Schulumlagen 

ist die Differenz der Ein- und Auszahlungen der operativen Gebarung 

zuzüglich der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit sowie jener 

§ 46 

Aufteilung des Schulaufwandes 

(1) Der Schulaufwand ist durch den gesetzlichen Schulerhalter 

aufzuteilen. 

(2) Der Berechnung der Schulerhaltungsbeiträge und der Schulumlagen 

ist der durch andere Einnahmen für Schulzwecke (Subventionen, 

Schenkungen usw.) nicht gedeckte Schulaufwand zugrunde zu legen. 



 

 

Investitionen über € 400,-- in der investiven Gebarung, welche nicht 

ganz oder teilweise durch Darlehensaufnahmen oder 

Kapitaltransferzahlungen bedeckt werden, zugrunde zu legen. 

(3) Der gemäß Abs. 2 berechnete Schulaufwand ist, sofern ein 

Übereinkommen nicht angestrebt wird oder nicht zustande kommt, für 

das jeweils folgende Kalenderjahr im Verhältnis der Anzahl der zum 

Schulbeginn eingeschriebenen Schüler und Schülerinnen zur Anzahl 

der aus der beteiligten Gemeinde stammenden Schüler und 

Schülerinnen vorläufig aufzuteilen. Anlässlich der Erstellung des 

Rechnungsabschlusses (§ 47 Abs. 3) ist er endgültig nach dem 

Verhältnis der zum 1. Jänner eingeschriebenen Schüler und 

Schülerinnen aufzuteilen. 

(4) Der Schulaufwand ganztägiger Schulformen ist zu teilen nach 

Unterricht und Tagesbetreuung. Bei fehlendem Übereinkommen sind 

die Kosten der Tagesbetreuung im Verhältnis der Anzahl der 

angemeldeten Schüler und Schülerinnen zur Anzahl der aus der 

beteiligten Gemeinde stammenden Schüler und Schülerinnen 

aufzuteilen. 

(5) Die Aufteilung des in der investiven Gebarung aufgenommenen 

Schulaufwandes, welcher durch Darlehensaufnahmen oder 

Kapitaltransferzahlungen ganz oder teilweise bedeckt wird, ist vorerst 

durch ein Übereinkommen der beteiligten Gemeinden anzustreben. 

Kommt ein solches Übereinkommen nicht zustande, sind der Aufteilung 

sowohl die Zahl der Schüler und Schülerinnen nach dem Durchschnitt 

der letzten drei Jahre als auch die Finanzkraft der Gemeinde zu 

gleichen Teilen zugrunde zu legen. 

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den für die Gemeinde im 

laufenden Jahr zu erwartenden 

- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren 

für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne 

die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und 

Die Berechnung der Schulerhaltungsbeiträge und der Schulumlagen 

erfolgt durch das jährliche Haushaltspotenzial zuzüglich der 

Verrechnung mit Einzelvorhaben, welches nach der Berechnung 

ausgeglichen sein muss. Führt eine Schulgemeinde den Voranschlag 

und Rechnungsabschluss nur als Finanzierungshaushalt (§ 30 Abs. 2 

NÖ Gemeindeverbandsgesetz, LGBl. 1600), so sind zur Berechnung 

des Haushaltspotenzials die entsprechenden Haushaltskonten der 

Finanzierungsrechnung zu verwenden. 

(3) Der gemäß Abs. 2 berechnete Schulaufwand ist, sofern ein 

Übereinkommen nicht angestrebt wird oder nicht zustande kommt, für 

das jeweils folgende Kalenderjahr im Verhältnis der Anzahl der zum 

Schulbeginn eingeschriebenen Schüler und Schülerinnen zur Anzahl 

der aus der beteiligten Gemeinde stammenden Schüler und 

Schülerinnen vorläufig aufzuteilen. Anlässlich der Erstellung des 

Rechnungsabschlusses (§ 47 Abs. 3) ist er endgültig nach dem 

Verhältnis der zum 1. Jänner eingeschriebenen Schüler und 

Schülerinnen aufzuteilen. 

(4) Der Schulaufwand ganztägiger Schulformen ist zu teilen nach 

Unterricht und Tagesbetreuung. Bei fehlendem Übereinkommen sind 

die Kosten der Tagesbetreuung im Verhältnis der Anzahl der 

angemeldeten Schüler und Schülerinnen zur Anzahl der aus der 

beteiligten Gemeinde stammenden Schüler und Schülerinnen 

aufzuteilen. 

(5) Die Aufteilung des Schulaufwandes aus der investiven Gebarung in 

Projekten im Einzelnachweis, welcher durch Darlehensaufnahmen, 

Zahlungsverpflichtungen, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung 

gleichkommen, oder Kapitaltransferzahlungen ganz oder teilweise 

bedeckt wird, ist vorerst durch ein Übereinkommen der beteiligten 

Gemeinden anzustreben. Kommt ein solches Übereinkommen nicht 

zustande, sind der Aufteilung sowohl die Zahl der Schüler und 

Schülerinnen nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre als auch die 



 

 

Grundstückseigentümerinnen sowie Anrainern und Anrainerinnen und 

- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne 

Spielbankenabgabe 

ermittelt. Als Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der Finanzkraft 

sind vorläufig geschätzte Beträge zugrunde zu legen. Dabei sind alle 

Umstände zu berücksichtigen, die für die Schätzung von Bedeutung 

sind (z. B. Erträge an ausschließlichen Gemeindeabgaben in den 

Vorjahren, Prognosen über künftige Entwicklung der 

Gemeindeertragsanteile). 

Falls nur Teile einer Gemeinde dem Schulsprengel angehören, ist die 

Finanzkraft im Verhältnis der Einwohnerzahl dieses Gebietsteiles zur 

Einwohnerzahl im gesamten Gemeindegebiet heranzuziehen. Die 

Einwohnerzahl bestimmt sich nach dem für den jeweiligen 

Finanzausgleich von der Bundesanstalt Statistik Österreich zuletzt 

festgestellten und kundgemachten Ergebnis der Statistik des 

Bevölkerungsstandes. 

(6) Liegt ein gemeinsamer Schulaufwand mehrerer gesetzlicher 

Schulerhalter vor und können sich diese bis zur Erstellung des 

Voranschlages über die Aufteilung der Kosten nicht einigen, so ist das 

Aufteilungsverhältnis auf Antrag einer beteiligten Gemeinde von der 

Bildungsdirektion durch Bescheid festzusetzen. 

(7) Für Schulgemeinden sind die Bestimmungen der §§ 30 und 31 Abs. 

3 letzter Satz des NÖ Gemeindeverbandsgesetzes, LGBl. 1600, für die 

Wirtschafts- und Haushaltsführung sinngemäß anzuwenden, wobei die 

gemäß § 43 Abs. 9 gewählten Rechnungsprüfer zumindest einmal 

während des Haushaltsjahres die Gebarung der Schulgemeinde und 

weiters den Rechnungsabschluss auf seine rechnerische Richtigkeit und 

Übereinstimmung mit dem Voranschlag zu prüfen haben. 

(8) Die Abwicklung der mit dem Betrieb der Schule erforderlichen 

Finanztransaktionen kann über eigene Verrechnungskonten des 

Schulerhalters erfolgen. 

Finanzkraft der Gemeinde zu gleichen Teilen zugrunde zu legen. 

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den für die Gemeinde im 

laufenden Jahr zu erwartenden 

- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren 

für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne 

die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und 

Grundstückseigentümerinnen sowie Anrainern und Anrainerinnen und 

- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne 

Spielbankenabgabe 

ermittelt. Als Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der Finanzkraft 

sind vorläufig geschätzte Beträge zugrunde zu legen. Dabei sind alle 

Umstände zu berücksichtigen, die für die Schätzung von Bedeutung 

sind (z. B. Erträge an ausschließlichen Gemeindeabgaben in den 

Vorjahren, Prognosen über künftige Entwicklung der 

Gemeindeertragsanteile). 

Falls nur Teile einer Gemeinde dem Schulsprengel angehören, ist die 

Finanzkraft im Verhältnis der Einwohnerzahl dieses Gebietsteiles zur 

Einwohnerzahl im gesamten Gemeindegebiet heranzuziehen. Die 

Einwohnerzahl bestimmt sich nach dem für den jeweiligen 

Finanzausgleich von der Bundesanstalt Statistik Österreich zuletzt 

festgestellten und kundgemachten Ergebnis der Statistik des 

Bevölkerungsstandes. 

(6) Liegt ein gemeinsamer Schulaufwand mehrerer gesetzlicher 

Schulerhalter vor und können sich diese bis zur Erstellung des 

Voranschlages über die Aufteilung der Kosten nicht einigen, so ist das 

Aufteilungsverhältnis auf Antrag einer beteiligten Gemeinde von der 

Bildungsdirektion durch Bescheid festzusetzen. 

(7) Für Schulgemeinden sind die Bestimmungen der §§ 30 und 31 Abs. 

3 letzter Satz des NÖ Gemeindeverbandsgesetzes, LGBl. 1600, für die 

Wirtschafts- und Haushaltsführung sinngemäß anzuwenden, wobei die 

gemäß § 43 Abs. 9 gewählten Rechnungsprüfer zumindest einmal 



 

 

während des Haushaltsjahres die Gebarung der Schulgemeinde und 

weiters den Rechnungsabschluss auf seine rechnerische Richtigkeit 

und Übereinstimmung mit dem Voranschlag zu prüfen haben. 

(8) Die Abwicklung der mit dem Betrieb der Schule erforderlichen 

Finanztransaktionen kann über eigene Verrechnungskonten des 

Schulerhalters erfolgen. 

§ 86 

Schuljahr 

(1) Das Schuljahr beginnt am ersten Montag im September. An 

lehrgangsmäßigen Berufsschulen kann, sofern es die 

Lehrgangseinteilung erfordert, für einzelne Lehrberufe oder für den 

gesamten Schulstandort der Beginn des Schuljahres am ersten Werktag 

im September erfolgen. Das Schuljahr dauert bis zum Beginn des 

nächsten Schuljahres. 

(2) Das Schuljahr besteht aus dem Unterrichtsjahr und den Hauptferien. 

Das Unterrichtsjahr beginnt mit dem Schuljahr und endet mit dem 

Beginn der Hauptferien. Die Hauptferien beginnen spätestens am 

Montag nach dem zweiten Samstag im Juli und enden mit dem Beginn 

des nächsten Schuljahres. Die Bildungsdirektion hat nach Anhörung der 

Landesregierung alljährlich den kalendermäßigen Beginn der 

Hauptferien unter Bedachtnahme auf die lehrplanmäßigen Erfordernisse 

durch Verordnung festzulegen. 

(3) An lehrgangsmäßigen Berufsschulen beginnt der 1. Lehrgang mit 

dem Schuljahr. Der letzte Lehrgang endet mit dem Beginn der 

Hauptferien. Die Bildungsdirektion hat nach Anhörung der 

Landesregierung alljährlich den kalendermäßigen Beginn und das Ende 

der Lehrgänge durch Verordnung festzulegen. 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

§ 86 

Schuljahr 

(1) Das Schuljahr beginnt am ersten Montag im September. An 

lehrgangsmäßigen Berufsschulen kann, sofern es die 

Lehrgangseinteilung erfordert, für einzelne Lehrberufe oder für den 

gesamten Schulstandort der Beginn des Schuljahres am ersten Werktag 

im September erfolgen. Das Schuljahr dauert bis zum Beginn des 

nächsten Schuljahres. 

(2) Das Schuljahr besteht aus dem Unterrichtsjahr und den Hauptferien. 

Das Unterrichtsjahr beginnt mit dem Schuljahr und endet mit dem 

Beginn der Hauptferien. Die Hauptferien beginnen spätestens am 

Montag nach dem zweiten Samstag im Juli und enden mit dem Beginn 

des nächsten Schuljahres. Die Bildungsdirektion hat nach Anhörung der 

Landesregierung alljährlich den kalendermäßigen Beginn der 

Hauptferien unter Bedachtnahme auf die lehrplanmäßigen Erfordernisse 

durch Verordnung festzulegen. 

(3). Die Bildungsdirektion hat für lehrgangsmäßige Berufsschulen, nach 

Anhörung der Landesregierung, alljährlich den kalendermäßigen Beginn 

und das Ende der Lehrgänge durch Verordnung festzulegen. 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 



 

 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(10) 

(11) 

§ 113 

Verweisungen 

Soweit in diesem Landesgesetz auf bundesrechtliche Vorschriften 

verwiesen wird, sind diese, wenn nicht eine bestimmte Fassung 

angeführt ist, in folgender Fassung anzuwenden: 

 

1. Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962 in der Fassung BGBl. I 

Nr. 37/2023; 

2. Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz, BGBl. Nr. 163/1955 in der 

Fassung BGBl. I Nr. 37/2023; 

3. Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76/1985 in der Fassung BGBl. I 

Nr. 37/2023; 

4. Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 472/1986 in der Fassung BGBl. I 

Nr. 140/2023; 

5. Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 142/1969 in der Fassung BGBl. I 

Nr. 62/2023; 

6. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl. Nr. 

51/1991 in der Fassung BGBl. I Nr. 88/2023; 

7. Schulzeitgesetz 1985, BGBl. Nr. 77/1985 in der Fassung BGBl. I Nr. 

96/2022; 

8. Strafregistergesetz 1968, BGBl. Nr. 277/1968 in der Fassung BGBl. I 

Nr. 223/2022; 

9. Bildungsinvestitionsgesetz, BGBl. I Nr. 8/2017 in der Fassung BGBl. I 

Nr. 168/2023; 

10. Gesundheits- und Krankenpflegegesetz – GuKG, BGBl. I Nr. 

108/1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 108/2023; 

11. Pflegeassistenzberufe-Ausbildungsverordnung – PA-PFA-AV, BGBl. 

§ 113  

Verweisungen 

Soweit in diesem Landesgesetz auf bundesrechtliche Vorschriften 

verwiesen wird, sind diese, wenn nicht eine bestimmte Fassung 

angeführt ist, in folgender Fassung anzuwenden: 

 

1. Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962 in der Fassung 

BGBl. I Nr. 2/2026; 

2. Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz, BGBl. Nr. 163/1955 in 

der Fassung BGBl. I Nr. 117/2025; 

3. Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76/1985 in der Fassung BGBl. 

I Nr. 117/2025; 

4. Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 472/1986 in der Fassung BGBl. 

I Nr. 2/2026; 

5. Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 142/1969 in der Fassung 

BGBl. I Nr. 62/2023; 

6. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl. Nr. 

51/1991 in der Fassung BGBl. I Nr. 82/2025; 

7. Schulzeitgesetz 1985, BGBl. Nr. 77/1985 in der Fassung BGBl. I 

Nr. 96/2022; 

8. Strafregistergesetz 1968, BGBl. Nr. 277/1968 in der Fassung 

BGBl. I Nr. 65/2025; 

9. Bildungsinvestitionsgesetz, BGBl. I Nr. 8/2017 in der Fassung 

BGBl. I Nr. 3/2026; 

10. Gesundheits- und Krankenpflegegesetz – GuKG, BGBl. I Nr. 

108/1997 in der Fassung BGBl. I Nr. 109/2024; 

11. Pflegeassistenzberufe-Ausbildungsverordnung – PA-PFA-AV, 



 

 

II Nr. 301/2016. 

 

BGBl. II Nr. 301/2016. 

 

 


